
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/2/6 2Ob357/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.1975

Norm

EKHG §9 Abs2 A

Rechtssatz

Unabwendbares Ereignis: Lastkraftwagenzug fährt auf einer 4,3 Meter breiten Straße einer am linken Fahrbahnrand in

gleicher Richtung gehenden Fußgängerin vor, hält wegen eines entgegenkommenden Personenkraftwagen an, dieser

hält hierauf auf Höhe des Lastkraftwagenanhängers ebenfalls an, worauf die Fußgängerin vor dem

Personenkraftwagen die Straße überquert und sich zwischen Lastkraftwagen und dessen Anhänger stellt, um das

Weiterfahren des Personenkraftwagens abzuwarten, worauf aber auch der Lastkraftwagenzug anfährt und die

Fußgängerin überrollt.
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